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A  Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Auf den folgenden Seiten finden Sie fast alles, was unsere Schule ausmacht, und falls wir etwas vergessen haben sollten, so werden wir es nachtragen, denn diese Seiten sollen ständig ergänzt und auf den neuesten Stand gebracht werden, damit Sie gut informiert sind. 

Der offizielle Name unserer Schule lautet:         

                                                GYMNASIUM  LILIENTHAL

Das Gymnasium Lilienthal wurde 1975 als Filiale des Gymnasiums Osterholz-Scharm-

beck, das damals aus allen Nähten platzte, eingerichtet. Eigenständig wurde es 1976. 

1977 kam die Oberstufe hinzu, sodass es nun über 25 Jahre besteht, was leicht am 

Baustil des Gebäudes zu erkennen ist. So baute man eben vor mehr als 25 Jahren 

Schulen. Im gesamten Schulzentrum waren zu Spitzenzeiten  bis zu 1840 Personen

am Vormittag anwesend. Heute ist das viel übersichtlicher. Es sind nur noch gut 1100 Schülerinnen und Schüler da. Davon besuchen etwa 800 das Gymnasium.

Für den Unterricht stehen uns ca. 60 Lehrerinnen und Lehrer, die in zahlreichen Klassen- 

und Fachräumen unterrichten zur Verfügung. Sie finden Musik-, Werk- und Kunsträume, 

ein Fotolabor, ein Forum mit Bühne und Regieraum, Biologie-, Chemie- und Physikräume 

mit den zugehörigen Sammlungen, Fachräume für neue Sprachen, Geographie, Informatik, 

Mathematik, mehrere Computerräume und eine Bibliothek mit einer engagierten Biblio-

thekarin sowie einem Leseraum mit mehreren Internetanschlüssen, die den Schülern zur Verfügung stehen. Nicht zu vergessen sind die günstigen Sportmöglichkeiten: Dreifach-

halle, Ballspielhalle, Hallenbad und Beachvolleyball-Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft. 

Soviel zu den äußeren Bedingungen - nun zum Inhaltlichen.

Bei allen Überlegungen, die Schule betreffen, darf man allerdings den folgenden Punkt 

nicht aus den Augen verlieren: Bildung und Qualifikation zielen immer auf die Entwicklung 

der Persönlichkeit, Teilhabe an der Gesellschaft und Beschäftigungsfähigkeit.

Kernaufgabe von Schule ist  dabei der planmäßige und langfristige Unterricht. 

Dieser Unterricht ist so anzulegen, dass er möglichst viele Lernaktivitäten und selbst-

ständiges Lernen  ermöglicht und Schlüsselqualifikationen, Fachkenntnisse und Wissen vermittelt.

Das ist das Schöne an der Arbeit in der Schule: Es soll keinen Stillstand geben und der Blick soll in die Zukunft gerichtet sein.

Die an der Schule beteiligten Gruppen arbeiten weiterhin intensiv am Schulprogramm, das 

einerseits unser Gymnasium noch attraktiver machen soll und  andererseits beschreibt, 

was wir schon zu bieten haben. Dies ist aber ein langwieriger Prozess, denn in den Eck-

daten ist der Bildungsauftrag einer Schule durch Gesetz festgeschrieben. Dennoch ist er 

nicht statisch, sondern abhängig von den sich ändernden Wertvorstellungen und –inter-pretationen und den Bedürfnissen des Gesellschafts- und Soziallebens. Wichtige Maß-

stäbe für die Qualität einer Schule sind die Bereitschaft aller am Schulleben Beteiligten zur 

aktiven Mitwirkung am Schulleben und ein Schulklima, das getragen wird von gegen-

seitiger Wertschätzung und die Zufriedenheit der Eltern, der Lernenden und der Lehrenden

zum Ziel hat. 

Soviel als kleine Einführung für Sie, liebe Leserin, lieber Leser.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und hoffentlich auch viele Antworten auf Ihre Fragen bei 

der weiteren Lektüre 

gez. Schultz, Oberstudiendirektor
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B Leitlinien 
Das Gymnasium Lilienthal orientiert sich an den folgenden Leitlinien und Zielen:

· Zentraler Maßstab für unsere Arbeit ist die Qualität des Unterrichts. 
Neben der Vermittlung von Fachkenntnissen und einem größt-möglichen Lernerfolg sind der Erwerb von Lernkompetenz, praxisbezogene Lerninhalte, ein gutes Unterrichtsklima und das pädagogische Engagement der Lehrkräfte wichtige Qualitätskriterien. Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft sollen in ausgewogener Weise gefördert und honoriert werden. Von den Schülerinnen und Schülern wird eine aktive Mitarbeit am Unterricht erwartet.

· Wir streben ein ausgewogenes Angebot von sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und musischen Fächern an.
Während in der Sekundarstufe I ein breites Unterrichtsspektrum gewährleistet 

sein muss, soll in der Sekundarstufe II ein sinnvoller Kompromiss zwischen Grundlagenausbildung und Spezialisierung erreicht werden, wobei Wünsche 

von Schülern und Eltern berücksichtigt werden sollen.

· Wir öffnen uns verstärkt dem sozialen, kulturellen und beruflichen 

Umfeld.

Unterrichtsinhalte und -methoden sollen fortlaufend an die sich verändernden Anforderungen des Berufslebens angepasst werden.    

      Betriebspraktika und weitere Aktivitäten zur Studien- und Berufswahlvorbe-

      reitung sind wichtige Elemente der Schulausbildung.

Angestrebt wird eine systematische Kooperation zwischen den einzelnen Unterrichtsfächern und Fachleuten aus Unternehmen, Wissenschaft, Politik, Medien, Kultur und Sport.

Zur Öffnung der Schule gehören Lernorte außerhalb der Schule ebenso wie die Einbeziehung externer Fachkompetenzen in den Schulunterricht.

· Wir fördern gezielt soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und die Bereitschaft  zur Übernahme von Verantwortung.

Die Klassengemeinschaft hat bei uns einen hohen Stellenwert. 

Ebenso sehen wir in der Mitarbeit der Eltern einen wichtigen Faktor für ein 

gelingendes Schulleben.

Grundsätze für ein partnerschaftliches Miteinander aller an der Schule Be-

teiligten sind gemeinsam entwickelt und in einer „Schulcharta“ (siehe Anlage) verankert worden.

· Wir pflegen und fördern internationale Kontakte. 
Schulpartnerschaften, Schüleraustausch und Studienfahrten dienen dem 

Kennenlernen anderer Kulturen. Sie sind ein Beitrag zur Persönlichkeits-

entwicklung der Schüler und unterstützen deren Fremdsprachenkompetenzen. Austausch- und Gastschüler sind bei uns willkommen.

· Die Förderung von Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sind für uns wichtige Ziele.

Wir streben einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit Umwelt und Natur an und wollen das Zertifikat einer „Umweltschule in Europa er- reichen. 

Zur Gesundheitsförderung zählen neben einem attraktiven und vielseitigen 

Sportunterricht, einem gesunden Lebensmittelangebot in der Schul-Cafeteria 
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auch regelmäßige Veranstaltungen zur Suchtprävention. Wir achten konsequent auf das Verbot von Drogen- und Alkoholkonsum an der Schule. 

C Schulprogramm

In Übereinstimmung mit den vorgestellten Leitlinien und Zielen stellen wir an unserer Schule die folgenden Aufgaben in den Vordergrund:

1        Guter Unterricht und Vermittlung von Lernkompetenz

Guter Unterricht, die Vermittlung von Lernkompetenz und das Erlernen von

sozialen Fähigkeiten bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Schulbesuch.

Darunter verstehen wir:

· Lehrerinnen und Lehrer sehen es als eine wichtige Aufgabe an, ein Klima des Vertrauens gemeinsam mit den Schüler/innen aufzubauen und zu erhalten. 

· Die wechselseitige Wertschätzung ist in allen Situationen eine wichtige Grund-

lage der guten Zusammenarbeit.

· Wir möchten den größtmöglichen Lernerfolg für alle erreichen, denn das Lernen 

steht im Mittelpunkt der Schule.


Neben dem traditionellen Begriff des Wissens sehen wir zunehmend jenen, der 

die Methoden des Wissenserwerbs und die Anwendung in Handlungszusammen-

hängen berücksichtigt.

Deshalb legen wir besonderen Wert darauf, durch Inhalte und Methoden das eigenständige Denken und Handeln der Schüler/innen auch in dieser Richtung 

zu fördern. Dazu gehören u.a. die Einübung in Teamarbeit, Präsentation und Dia-

logfähigkeit.

· Die Lernsituationen werden wir abwechslungsreich gestalten, damit vielfältige 

Formen des Zugangs, der Erarbeitung und der Ergebnisse möglich werden.

· Uns ist wichtig, im Rahmen der Richtlinien die Inhalte so auszurichten, dass die Schüler/innen den Bezug zu ihrer Lebenspraxis erfahren und ihnen erkennbar 

wird, warum diese Inhalte für ihre Bildung und ihre Zukunft wichtig sein könnten. 

Da dieses z. T. aus der Sicht eines Faches schwierig ist, werden wir die Bezüge 

zu anderen Fächern und ihren Inhalten zunehmend häufiger herstellen.

· Unser Unterricht ist strukturiert und die Unterrichtszeit wird effektiv genutzt. Das 

schließt ein, dass genügend Zeit eingeplant wird für Erarbeitung, Versuche, 

Übungen, Ausarbeitungen und Präsentationen.


Die Reflexion der Lernprozesse ist Bestandteil des Unterrichts.

· Die Lernfortschritte werden wir regelmäßig überprüfen und mit den Schülerinnen 

und Schülern in geeigneter Weise „besprechen“. 
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Wir achten auf den Zusammenhang von Gelerntem und Abgeprüftem.

Die Kriterien der Bewertung sind allen bekannt und werden transparent 

gemacht.

· Neben den Erwerb von Fachkenntnissen wollen wir die Schülerinnen und Schüler im Unterricht stärker als bisher auf den Erwerb überfachlicher und methodischer Kompetenzen orientieren. 

Vermittlung von Lernkompetenz heißt für uns auch:

· die Aufnahme der regelmäßigen Reflexion von Lernprozessen 

als festem Bestandteil von Unterricht

· die Bereitschaft aller Lehrenden, sich mit den für ihre Fächer neu entwickelten Lehr- und Lernmethoden auseinander zu setzen und regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen 

· auf den jeweiligen Fachkonferenzen Festlegungen der Umsetzung 

für die jeweiligen Jahrgangsstufen zu treffen

2                                 Öffnung der Schule
Mit der Einführung der Betriebspraktika in den Klassen 9 und 11 und den in diesem Zusammenhang stehenden Aktivitäten zur Studien- und Berufswahlvorbereitung in der Kursstufe verfolgen wir an unserer Schule das Ziel, den Schülerinnen und Schülern auf 

ihrem Weg zum Abitur gleichzeitig eine Orientierung und Hilfestellung zu geben, wie es 

danach weitergehen soll. 

Die Qualität von Bildung und Erziehung ist  auch daran zu messen, wie weit es uns ge-

lingt, die Schulabsolventen auf die nächste Phase ihrer Ausbildung im Studium oder im 

Beruf vorzubereiten. 

Wir  wollen unsere Schule stärker als bisher für das soziale, kulturelle, wissenschaftliche  

und wirtschaftliche Umfeld öffnen und Lernprozesse im Fachunterricht  der Schule systematischer mit den vielfältigen Lernvorgängen in den unterschiedlichsten Lebens-

welten der Lernenden und Lehrenden verbinden. 

Das Gymnasium Lilienthal ist seit Beginn dieses Jahres Modellschule mit der Zielsetzung, 

eine systematische Kooperation zwischen den einzelnen Unterrichtsfächern und kom-

petenten Fachleuten aus wissenschaftlichen Institutionen, Betrieben, Kultur- und Sport-einrichtungen herzustellen. Unterrichtsprojekte, die dazu beitragen, die Persönlichkeitsent-wicklung der Lernenden zu fördern und ihre soziale Kompetenz zu stärken, werden hierbei finanziell gefördert.   

Öffnung der Schule heißt  

· Öffnung des Unterricht und bedeutet angewandtes Lernen in praxisbezogenen Zusammenhängen
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· systematisch andere Lernorte außerhalb der Schule und den Sachverstand von 

außen in den Unterricht mit einzubeziehen

· auf lebenslanges Lernen vorzubereiten, fachliche und überfachliche Kompetenzen gemeinsam zu vermitteln und auf diese Weise Lernprozesse selbst zu verändern

· den Lernvorgängen durch den Bezug zur Praxis einen einsehbaren und nachvoll-ziehbaren Sinn zu geben und dadurch die Motivation von Lernenden und Lehrenden 

zu fördern.

 3                                     Umweltschule

Wir streben an, die Auszeichnung „Umweltschule Europa“ zu erhalten.

Um Schülerinnen und Schülern ein tiefgreifendes Verständnis ökologischer, ökono-

mischer und sozialer Themen lebensnah und motivierend zu vermitteln, haben sich verschiedene Konzepte zur Umsetzung herausgebildet:

Die Themenbereiche schulischer Umweltbildung werden im Unterricht der gesellschafts- 

und naturwissenschaftlichen Fächer behandelt und in Form von Wandzeitungen oder Wandbildern dokumentiert;

Das Schulleben erhält einen großen Stellenwert. Schulfeste, Aktions- und Projekt-

tage bieten Raum für Gestaltungsmöglichkeiten. So wurde ein Patenschaftsvertrag für 

das nahe gelegene Renaturierungsgebiet Verenmoor wurde unterzeichnet.

Schülergruppen untersuchen dort die Wassergüte und bestimmte Pflanzen. 

An einem Aktionstag zur Umweltbildung konnten sich alle Schülerinnen und Schüler in 

den Umweltzentren und  -verbänden in Osterholz, Bremen und Cuxhaven über die Er-

haltung der biologischen Vielfalt und der natürlichen Lebensgrundlagen informieren. 

Im Rahmen von Biologie-Arbeitsgemeinschaften wurde ein etwa 1000 m2 großes Ge-

lände mit einem 600 m2  Regenwasser-Rückhaltebecken so umgestaltet und bepflanzt, 

dass bedrohte Pflanzen- und Tierarten einen geeigneten Lebensraum finden. 

Für ihre Aktivitäten wurden die Schülerinnen und Schüler mehrfach im Rahmen von Umweltschutzwettbewerben ausgezeichnet.

Die Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse Biologie, Chemie und teilweise auch Erdkunde fertigen Facharbeiten mit umweltrelevanten Themen an. Ein Projekt zum Bau 

einer Photovoltaik-Anlage hat sich daraus entwickelt.

 4                     Internationale Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaftlichen Aktivitäten gehören unserer Ansicht nach zu einer Bildung und Erziehung, die sich gegenüber fremden Ländern und Kulturen offen und tolerant zeigt. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es eine Bereicherung, an einem dieser Aus-tauschprojekte teilnehmen zu können, als Gast in der dortigen Schule und Familie auf-genommen zu werden und gleichzeitig die Rolle des Gastgebers auszuüben, wenn die ausländischen Schülerinnen und Schüler Gäste an unserer Schule in Lilienthal sind.  

Von Anfang an ist es Tradition an unserer Schule, den Schüleraustausch mit 

den Ländern zu organisieren, deren Sprache an unserer Schule unterrichtet wird. 
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Seit über zehn Jahren hat sich das Schulpartnerschaftsprojekt DUNEPOL zwischen 

den Gemeinden Lilienthal (D), Stadskanaal (NE) und Bielsko-Biala (PL) entwickelt, in 

dem sich über einen Zeitraum von drei Jahren Schülerinnen und Schüler aus den je-

weiligen Gymnasien dieser Gemeinden treffen. Sie lernen das Land, die Gastfamilie 

und die Schule kennen und erfahren auf diese Weise, wie verschiedenartig die Lebens-

weise sein kann und wie sinnvoll und bereichernd es gleichzeitig ist, voneinander zu 

lernen, sich gegenseitig zu respektieren und gemeinsam für eine friedliche Zukunft in 

Europa zu arbeiten.    

Eine Schulpartnerschaft besteht seit Jahren mit einer Schule in Frankreich (Bordeaux). Komplizierter gestaltet sich das Verhältnis mit Schulpartnerschaften im englisch-

sprachigen Raum. 

Das jüngste Projekt des Schüleraustauschs ist auf Italien und dort auf die Gemeinde 

Maglie im Süden ausgerichtet. Auch wenn die Umgangssprache dort nicht Latein ist, bekommen die Austauschschülerinnen und –schüler einen für sie neuen Einblick in geographische, soziale und familiäre Verhältnisse, die  eine im Hinblick auf die Ge-

schichte Europas sehr lange kulturelle Tradition aufweisen.          

Angestrebt wird:  

· mit der Einführung des Unterrichtsfaches Spanisch eine Schulpartnerschaft 

mit einer geeigneten Partnerschule in Spanien aufzubauen

· im Rahmen des COMENIUS-PROGRAMMS alle Partnerschaftsschulen mit 

aufeinander abgestimmten Projektinhalten zu verbinden

5                            Schulcharta und Schulordnung

Das Gymnasium Lilienthal hat eine Schulcharta und Schulordnung entwickelt, mit dem 

Ziel, das Arbeits- und Sozialklima an der Schule und den Umgang aller Beteiligten mit-

einander nachhaltig zu verbessern. 

Der Begriff Charta unterstreicht den demokratischen Charakter dieses Dokuments, das 

in einem längeren Diskussionsprozess entstanden ist, an dem Eltern, Schüler/innen , Lehrer/innen und das nichtunterrichtende Personal gleichermaßen beteiligt waren. 

Die im Anhang vorgestellte Schulordnung mit Charta soll vom Schuljahr 2003/04 an 

gelten und wird nach einem Jahr Probelauf neu evaluiert. 
/7

- 7 -

D Anhang

Charta für das Gymnasium Lilienthal

Die in dieser Schulcharta zusammengefassten Regeln und Grundsätze sichern 

soziales Lernen, Unterricht und eine Erziehungsarbeit, die an den Werten einer 

demokratischen und humanen Gesellschaft orientiert ist. 

Diese Grundsätze gelten für 

· alle Lehrkräfte

· alle Schülerinnen und Schüler

· alle Erziehungsberechtigten

· alle nichtunterrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulen.

Sie lauten:  

· Ich finde es wichtig, dass wir höflich miteinander umgehen.

· Ich möchte meine Meinung frei äußern können und erwarte, dass sie 

ernst genommen wird. Genauso respektiere ich die Meinung anderer.

· Ich möchte ohne Angst das Schulzentrum besuchen können und er-

warte, dass mich andere nicht bedrohen, beschimpfen oder schlagen. 

Auch ich werde in Konfliktfällen weder körperliche noch verbale Gewalt 

anwenden.

· Ich werde durch mein Verhalten dazu beitragen, dass niemand wegen 

seiner Ansichten, seiner Herkunft, seines Verhaltens oder anderer 

Gründe zum Außenseiter oder zum Opfer von Mobbing und Gewalt  wird.

· Da ich in einer sauberen und ordentlichen Umgebung arbeiten möchte, 

werde ich alle Materialien, Einrichtungsgegenstände und Räume pfleglich behandeln. Mutwillige Verschmutzungen und Zerstörungen lehne ich ab.

· Ich bin mir bewusst, dass Veränderungen jeglicher Art meine aktive Mit-

arbeit und meinen Einsatz erfordern. Deshalb bin ich bereit, Verant-

wortung bei der Gestaltung des Schullebens zu übernehmen.

· Ich will eine Schule besuchen, mit der ich mich identifiziere, denn ihr 

Ruf betrifft auch mich.
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                                               Verpflichtung

Ich verpflichte mich durch meine Unterschrift, diese Grundsätze und die in 

den schulspezifischen Richtlinien aufgeführten Rechte, Pflichten und Regeln 

neben den im Niedersächsischen Schulgesetz festgeschriebenen gesetzlichen Vorgaben zu beachten und mein Handeln daran auszurichten. 

Lilienthal, den  ...........................            

......................................................                          ....................................................

Unterschrift der  Schülerin, des Schülers                               Unterschrift der Erziehungsberechtigten

            der Lehrerin, des Lehrers

            der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters

                                                     ............................................

                                                     Unterschrift des Schulleiters
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Schulordnung

1. Ordnung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände

1.1       Alle Schüler/innen müssen ihre Schülerausweise bei sich führen und sich  

            nur auf begründetes Verlangen der Lehrkräfte und des nichtunterrrichtenden 

Personals ausweisen.

1.2
Es ist verboten:

- gefährdende Gegenstände (z.B. Waffen, Messer, Feuerwerkskörper) 

  mitzubringen

            - im Gebäude zu toben oder Ball zu spielen

- gefährliche Gegenstände zu werfen.

1.3
Schüler/innen und Lehrer/innen sollen sich auch in der Schule umweltbe-

wusst verhalten. Sollte es dennoch zu Schäden oder Verunreinigungen 

kommen, müssen diese umgehend behoben oder, falls dies nicht möglich 

ist, im Sekretariat gemeldet werden.

1.4       Alle Schüler/innen der Mittelstufe haben sich während der Unterrichtszeit, in 

den Pausen und in den Freistunden auf dem Schulgelände aufzuhalten. Auf 

schriftlichen Antrag eines/r Erziehungsberechtigten hin kann eine Ausnahme 

erfolgen (gesetzliche Regelung).

1.5       Schüler/innen, die im Laufe des Vormittags erkranken und nicht mehr am 

Unterricht teilnehmen können, melden sich bei der unterrichtenden Lehrkraft 

und im Sekretariat ab. Die unterrichtende Lehrkraft vermerkt die Krankmeldung 

im Klassenbuch.

1.6       Rauchen, Alkohol- und  Drogenkonsum sind im gesamten Schulbereich 

verboten. Ausschließlich Oberstufenschüler/innen dürfen in der ihnen

zugewiesenen Raucherecke rauchen. Die Raucher sind in diesem Bereich für 

die Sauberkeit verantwortlich. Schüler/innen der Mittelstufe ist der Aufenthalt im 

Raucherbereich nicht erlaubt.

1.7
Der Verlust von Geld und Wertgegenständen wird weder von der Schule oder

vom Schulträger noch von deren Versicherungen ersetzt. Deshalb sollten 

größere Geldbeträge und Wertgegenstände nicht unnötigerweise mit in die 

Schule gebracht werden. Sie dürfen auf keinen Fall in den Kleidungsstücken 

an den Garderoben oder in den Umkleideräumen gelassen werden.

1.8
Fundsachen sind bei den Hausmeistern abzugeben.

1.9
Handys sind im Unterricht auszuschalten.

2. 
Unterricht und Pausenordnung

2.1
 Der Unterricht gliedert sich wie folgt: 

 1. Std.  8.00 -  8.45 

4. Std. 10.50 - 11.35

7. Std.
13.35-14.20

 2. Std.  8.50 -  9.35

5. Std. 11.50 - 12.35

8. Std.
14.25-15.10


 3. Std.10.00 -10.45

6. Std. 12.40 - 13.25
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Der Sportunterricht am Nachmittag beginnt nach Absprache.

Die Stunden beginnen mit dem Klingelzeichen. Die Schüler legen gleich zu 

Beginn der Stunde ihre Arbeitsmaterialien für das jeweilige Fach bereit. 

Der Tafeldienst wischt zu Beginn der Stunde die Tafel.

2.2 In den kleinen Pausen bleiben die Schüler/innen in der Regel in der Klasse.

2.3 In den großen Pausen verlassen alle Mittelstufenschüler/innen die Unter-

richtsräume und halten sich in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf. 

Zu Pausenbeginn öffnen die zuständigen Schüler/innen die Fenster. 

Jede Lehrkraft vergewissert sich, dass alle Schüler/innen den Raum ver-

lassen haben, schaltet das Licht aus und schließt dann ab. 

Im zweiten Stock schließt die aufsichtsführende Lehrkraft beide Glastüren ab 

und öffnet sie rechtzeitig vor Stundenbeginn.

2.4 Die Schüler/innen nehmen ihre Schulsachen beim Wechsel von einem Raum 

in einen anderen Raum mit in die Pause.

2.5 Ist eine Klasse (Kurs) 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer/in, 

so gibt der Sprecher/die Sprecherin im Sekretariat Bescheid.

2.6 Ereignet sich ein Unfall, so sind unverzüglich die nächsterreichbare Lehrkraft 

und das Sekretariat zu benachrichtigen. 

3. 
Raumordnung

3.1 Jede/r Schüler/in ist für Sauberkeit und Ordnung im gesamten Schulgebäude 

verantwortlich. Dies gilt für alle Räume (Klassen- und Fachräume). Für 

folgende Aufgaben werden Schüler/innen benannt: Klassenbuch, Tafeldienst,

Lüftung, Kreide.

3.2 Zur Erleichterung der Reinigung stellen die Schüler/innen, die als letzte an 

einem Schultag in dem Raum unterrichtet wurden (s. Raumbelegungsplan), 

die Stühle hoch. 

3.3 Flure, Treppen und Eingangsbereiche sind Verkehrs- und Fluchtwege. Sie 

dürfen deshalb nicht blockiert werden.

3.4 Die Bibliothek ist ein Arbeitsbereich und deshalb auch während der Pausen 

nur für Ausleihe und Internet-Nutzung geöffnet. In den großen Pausen führt 

eine Lehrkraft nach Plan Aufsicht und achtet auf die Einhaltung der Biblio-

theksordnung, die in der Bibliothek aushängt.

3.5 Klassen, die Räume für besondere Veranstaltungen benutzen möchten, be-

sprechen ihr Vorhaben mit dem/der Klassenlehrer/in, melden dies im Sekre-

tariat an und informieren die Hausmeister.

3.6 Die SV bekommt für ihre Arbeit einen Raum zugewiesen. Sie ist für die Ein-

richtung und die Sauberhaltung dieses Raums zuständig.
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4. 
Erkrankungen, Beurlaubungen, Informationsaustausch

4.1 Die Schüler/innen eines jeden neuen Jahrgangs an der Schule führen 

ein Mitteilungsheft (DIN A 5 oder 6; mit stabilem Umschlag). 

In dieses Heft werden zum einen die Entschuldigungen und Beurlaubungs-

anträge eingetragen bzw. eingeklebt. Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin 

zeichnet nach Vorlage die Entschuldigung/Beurlaubung ab und macht 

einen entsprechenden Vermerk im Klassenbuch. Darüber hinaus können über 

dieses Heft bei Bedarf auch Mitteilungen zwischen Eltern und Lehrkräften 

(nicht gemachte Hausaufgaben, Gesprächswunsch, etc.) ausgetauscht werden. 

Die Kenntnisnahme wird durch Unterschrift bestätigt.

4.2 Schüler/innen, die wegen akuter Erkrankung nicht zur Schule kommen können, 

lassen spätestens nach drei Tagen über eine/n Mitschüler/in den/die Klassen-

lehrer/in informieren. 

4.3 Beurlaubung aus vorhersehbaren Gründen (z.B. Arztbesuch, Konfirmanden-

freizeit, Führerschein) werden möglichst frühzeitig von den Erziehungs-

berechtigten schriftlich beantragt (für einen Tag beim/bei der Klassenlehrer/in 

bzw. Jahrgangsleiter/in, für einzelne Tage direkt vor oder nach den Ferien und 

für mehrere Tage beim Schulleiter). 

Zuwiderhandlungen werden als unentschuldigtes Fehlen gewertet. Die Be-

urlaubung wird durch Unterschrift der zuständigen Lehrkraft genehmigt.


